




 

Versicherung der Gesetzlichen Vertreter 

 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf 
einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der 
voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind. 
 
Herzogenaurach, den 16. Februar 2009 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 



 

BERICHT DES AUFSICHTSRATS   

 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
das Geschäftsjahr 2008 war für den adidas Konzern erneut ein sehr 
bedeutendes Jahr. Große Sportereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft 
und die Olympischen Spiele haben der Marke adidas zu wiederholt 
ausgezeichneten Ergebnissen verholfen. TaylorMade-adidas Golf konnte seinen 
Umsatz im schwierigen Golfmarkt erneut steigern. Bei Reebok wurden wichtige 
Maßnahmen zur Revitalisierung der Marke ergriffen. 2008 war aber auch ein 
Jahr großer Herausforderungen, insbesondere angesichts der internationalen 
Wirtschafts- und Finanzkrise. In diesem schwierigen Umfeld hat der adidas 
Konzern ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Es bestätigt die erfolgreiche 
Umsetzung der strategischen Konzernplanung.   
 

 

Überwachung und Beratung im Dialog mit dem Vorstand  

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir die Geschäftsführung des Vorstands 
sorgfältig und regelmäßig überwacht und in diesem Rahmen die strategische 
Weiterentwicklung des Konzerns sowie wesentliche Einzelmaßnahmen 
begleitet.  
 
Hierzu hat uns der Vorstand in den Aufsichtsratssitzungen und durch 
zusätzliche schriftliche und mündliche Berichte über die Geschäftspolitik, alle 
relevanten Aspekte der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, 
Investitions- und Personalplanung, den Gang der Geschäfte, die wirtschaftliche 
Lage der Gesellschaft und des Konzerns (einschließlich der Risikolage und des 
Risikomanagements), die Finanzlage und die Rentabilität des Konzerns sowie 
über alle für den Konzern wichtigen Entscheidungen und Geschäftsvorgänge 
regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert. In sämtliche Entscheidungen, 
die für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung waren, wurden wir 
frühzeitig eingebunden und haben, soweit erforderlich und aus unserer Sicht im 
Unternehmensinteresse, nach umfassender Beratung und Prüfung unsere 
Zustimmung erteilt. Bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats lagen auch in diesem 
Berichtsjahr keine Interessenkonflikte vor. 
 
Im Berichtsjahr 2008 sind wir zu fünf Sitzungen zusammengetreten. Zusätzlich 
haben wir bei eilbedürftigen Vorgängen Beschlüsse außerhalb von Sitzungen 
herbeigeführt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren in mehr als der Hälfte 
der Aufsichtsratssitzungen vertreten. Der externe Abschlussprüfer, die KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (vormals: KPMG Deutsche Treuhand-
Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Frankfurt am 
Main (KPMG), hat an vier von fünf Sitzungen teilgenommen. Darüber hinaus hat 
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Herr Dr. Friderichs, Vorsitzender des Aufsichtsrats, auch zwischen den 
Sitzungsterminen im kontinuierlichen Austausch mit dem Vorstand, 
insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden, die Strategie erörtert und sich 
über den Gang der Geschäfte sowie wichtige Ereignisse informiert. 
 
 
Schwerpunkte der Beratungen und Prüfungen im Aufsichtsratsplenum  

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die Finanzlage des Konzerns sowie die 
Geschäftsentwicklung der einzelnen Markensegmente wurden uns vom 
Vorstand in allen Sitzungen detailliert erläutert und von uns anschließend 
jeweils gemeinsam diskutiert. Ferner standen in den Aufsichtsratssitzungen 
zahlreiche Einzelthemen auf der Tagesordnung, die wir mit dem Vorstand 
intensiv erörtert haben. Dabei ergaben sich keine Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstands.  
 
In der am 29. Januar 2008 im Wege einer Telefonkonferenz abgehaltenen 
Sitzung wurde die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms, basierend 
auf der von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2007 erteilten 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien von insgesamt bis zu 5 % des 
Grundkapitals, beraten und beschlossen. 
 
Wesentliche Themen der Bilanzsitzung am 4. März 2008 waren der von der 
KPMG bestätigte Konzernabschluss und der bestätigte Jahresabschluss der 
adidas AG mit den entsprechenden Lageberichten zum 31. Dezember 2007 
sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands. Auf der Grundlage der 
Vorprüfungen und Beratungen des Prüfungsausschusses haben wir mit dem 
Vorstand und der KPMG wesentliche Aspekte des Konzern- und 
Jahresabschlusses erörtert. Sowohl der Vorstand als auch die KPMG haben uns 
sämtliche Fragen umfassend beantwortet. Nach Abwägung der Finanzlage der 
Gesellschaft und der Erwartungen von Aktionären und Kapitalmarkt stimmten 
wir dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zu. Ferner haben wir 
über die der Hauptversammlung 2008 zu unterbreitenden Beschlussvorschläge 
beraten. Der Empfehlung des Prüfungsausschusses folgend haben wir 
beschlossen, der Hauptversammlung die Wahl der KPMG als Konzern- und 
Jahresabschlussprüfer sowie als Prüfer für eine etwaige prüferische 
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2008 
vorzuschlagen. Auch die übrigen Beschlussvorschläge für die ordentliche 
Hauptversammlung wurden von uns verabschiedet. Schließlich berichtete uns 
der Vorstand in dieser Sitzung über die Geschäftsentwicklung des Konzerns im 
Hinblick auf den noch andauernden Revitalisierungsprozess des Reebok 
Segments sowie über den aktuellen Status des von uns im Januar genehmigten 
Aktienrückkaufprogramms. Weiterhin informierten wir uns über wesentliche 
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Aspekte der Personalentwicklung und -förderung sowie des 
leistungsorientierten Vergütungskonzepts im adidas Konzern.    
 
Im Mittelpunkt der Sitzung am 7. Mai 2008 stand der vom Vorstand vorgestellte 
Abschluss des ersten Quartals 2008 sowie die wirtschaftliche Entwicklung des 
Reebok Segments, einschließlich der zur besseren Marktdurchdringung 
geplanten Maßnahmen. Darüber hinaus befassten wir uns detailliert mit den 
Ergebnissen der im Zeitraum von Dezember 2007 bis Februar 2008 
durchgeführten Effizienzprüfung unserer Aufsichtsratstätigkeit. Unsere 
Geschäftsordnung haben wir in dieser Sitzung hinsichtlich der Bildung und 
Aufgaben eines Nominierungsausschusses angepasst und sogleich die 
Mitglieder dieses Ausschusses gewählt.     
 
Themenschwerpunkte der Aufsichtsratssitzung am 4. August 2008 waren der 
Halbjahresfinanzbericht und der für das Jahr 2008 zu erwartende 
Geschäftsverlauf sowie die vom Prüfungsausschuss mit der KPMG vereinbarten 
Prüfungsansätze und -schwerpunkte für die Prüfungen des Konzern- und 
Jahresabschlusses 2008. Außerdem berieten wir über etwaige Maßnahmen zur 
Erweiterung des Markenportfolios des Konzerns und bildeten ad hoc den 
Ausschuss „Strategic Equity Investment Committee“. Ein weiterer Bestandteil 
der Sitzung war die Erweiterung der Aufgaben des Prüfungsausschusses durch 
das zu erwartende Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und aufgrund der im 
Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehenen Regelungen. Dazu 
verabschiedeten wir die entsprechende Anpassung der Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrats und eine Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. 
 
In der Aufsichtsratssitzung am 5. November 2008 standen die Behandlung des 
Neunmonatsberichts des Vorstands und der Ausblick auf die verbleibenden 
Monate des Geschäftsjahres 2008 im Mittelpunkt. Neben einer konzerninternen 
gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung im Rahmen der Reebok Integration 
diskutierten wir überdies intensiv mit dem Vorstand die Budget- und 
Investitionsplanung für den Konzern, die verschiedene Szenarien für das 
Geschäftsjahr 2009 berücksichtigte. Wir nahmen den Budget- und 
Investitionsplan im Grundsatz zustimmend zur Kenntnis. Da noch 
Klärungsbedarf hinsichtlich einiger in der Sitzung aufgeworfener Fragen 
bestand, übertrugen wir die finale Zustimmungsbefugnis zum Budget auf das 
Präsidium, wie im Folgenden unter „Bericht aus den Ausschüssen“ erläutert. 
Ferner befassten wir uns mit den Neuregelungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex und beschlossen, dass der Gesamtaufsichtsrat künftig das 
vom Präsidialausschuss erarbeitete Vergütungssystem für den Vorstand und 
die wesentlichen Vertragselemente prüfen und beschließen wird.  
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Von wesentlicher Bedeutung sind die außerhalb von Sitzungen gefassten 
Beschlüsse über die Abgabe der Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen 
des Deutschen Corporate Governance Kodex am 11. Februar 2008 und die 
Durchführung der Aktieneinziehung mit anschließender Kapitalherabsetzung 
im Zusammenhang mit dem im Januar 2008 beschlossenen 
Aktienrückkaufprogramm. 
 
 
Bericht aus den Ausschüssen  

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat neben dem 
projektbezogenen ad hoc gebildeten Ausschuss „Strategic Equity Investment 
Committee“ insgesamt fünf ständige Aufsichtsratsausschüsse eingerichtet 
siehe Aufsichtsrat, S. 025. Sie bereiten bestimmte Themenkreise zur Diskussion 
im Plenum und Beschlüsse des Aufsichtsrats vor; hinsichtlich einzelner 
Themen sind auch Entscheidungsbefugnisse auf diese Ausschüsse delegiert. 
Die Ausschussvorsitzenden haben in den Aufsichtsratssitzungen jeweils 
ausführlich über die Sitzungen und die Arbeit der Ausschüsse berichtet, so dass 
ein vollständiger Informationsaustausch und eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den Ausschüssen und dem Aufsichtsratsplenum gewährleistet sind.  
 
Die Arbeit der Ausschüsse im Berichtsjahr kann wie folgt zusammengefasst 
werden: 
 
• Das Präsidium, das in besonders eilbedürftigen Fällen Beschlüsse 

anstelle des Gesamtaufsichtsrats fassen kann, tagte im Berichtsjahr 
zweimal. Im Oktober 2008 stimmte das Präsidium dem Erwerb von 
Ashworth, Inc., zu. Damit wird TaylorMade-adidas Golf zum führenden 
Golfbekleidungsunternehmen weltweit. Im November 2008 erteilte das 
Präsidium nach ausführlicher Diskussion potenzieller Auswirkungen der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise auf das Budget 2009 die 
endgültige Zustimmung für den Budget- und Investitionsplan 2009.   
 

• Der Präsidialausschuss trat im Jahr 2008 zu drei Sitzungen zusammen. 
Wesentliche Themen waren das Vergütungssystem und die Höhe der 
Vergütung des Vorstands sowie die Erarbeitung neuer Strukturen für 
Vorstandsverträge.   

 
• Der Prüfungsausschuss hielt im Jahr 2008 fünf Sitzungen ab. Er befasste 

sich in Gegenwart des Abschlussprüfers und des Finanzvorstands 
schwerpunktmäßig mit dem Konzern- und Jahresabschluss 2007, den 
Prüfungsberichten des Abschlussprüfers sowie mit dem 
Halbjahresfinanzbericht und den Quartalsfinanzberichten für das 
Geschäftsjahr 2008. Der Abschlussprüfer berichtete den 
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Ausschussmitgliedern ausführlich über die Prüfungstätigkeit und –
ergebnisse. Des Weiteren befasste sich der Prüfungsausschuss mit der 
Vorbereitung des Wahlvorschlags des Aufsichtsrats an die 
Hauptversammlung für die Bestellung des Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2008 und holte dessen Unabhängigkeitserklärung ein. 
Ferner legte er gemeinsam mit dem Abschlussprüfer 
Prüfungsschwerpunkte für die Prüfung des Konzern- und 
Jahresabschlusses 2008 fest und beschloss die Erteilung des 
Prüfungsauftrags einschließlich der Vergütung des Abschlussprüfers. 
Darüber hinaus bereitete der Prüfungsausschuss die Entscheidungen des 
Aufsichtsrats zu Corporate Governance Themen vor, insbesondere die 
Entscheidung des Aufsichtsrats über die Erklärung zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz (AktG). 
Zusammen mit dem Finanzvorstand diskutierte er ausführlich die Budget- 
und Investitionsplanung 2009 unter Berücksichtigung der Wirtschafts- und 
Finanzkrise. Überdies befasste sich der Ausschuss eingehend mit den 
Strukturen des Compliance Managements sowie dem internen Kontroll- 
und dem Risikomanagementsystem und der Wirksamkeit dieser Systeme. 
Das Gremium befasste sich außerdem mit dem Bericht der Internen 
Revision über deren konzerninterne Prüfungstätigkeit und Methodik in 
2008 und die Planungen für 2009. Über die Ergebnisse aller Sitzungen 
berichtete der Prüfungsausschussvorsitzende dem Aufsichtsrat in der 
jeweils darauf folgenden Sitzung. 

 
• Der im Mai 2008 gebildete Nominierungsausschuss tagte erstmals im 

November. Er befasste sich – neben den organisatorischen Aspekten zur 
künftigen Zusammenarbeit – mit der derzeitigen Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats und definierte Anforderungen an die zukünftige 
Zusammensetzung der Anteilseignerseite im Hinblick auf die 
erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen. Der Ausschuss bereitete 
Anfang 2009 die Neuwahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat für 
die Hauptversammlung der adidas AG am 7. Mai 2009 vor. 
 

• Der Vermittlungsausschuss musste auch im Jahr 2008 nicht einberufen 
werden.  
  

• Der ad hoc gebildete Ausschuss „Strategic Equity Investment 
Committee“ stimmte im August 2008 dem Erwerb von Textronics, Inc., 
zwecks Weiterentwicklung der Produktpalette des Konzerns zu. 
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Entsprechenserklärung und effektive Corporate Governance  

Das Thema Corporate Governance besitzt für den Aufsichtsrat einen hohen 
Stellenwert. Die Umsetzung der Änderungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 wurde zusammen mit dem 
Vorstand sowohl im Aufsichtsrat als auch im Prüfungsausschuss erörtert. Auch 
beschloss der Aufsichtsrat die Aktualisierung der Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrats sowie eine Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Ferner 
haben wir entschieden nicht nur zu den Empfehlungen, sondern auch auf 
freiwilliger Basis zu den Anregungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex Stellung zu nehmen. Über die Corporate Governance bei adidas 
berichten wir gemeinsam mit dem Vorstand im siehe Corporate Governance 

Bericht, S. 026. Am 11. Februar 2009 haben wir mit dem Vorstand eine 
aktualisierte Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex abgegeben, die wir auf der Internetseite unter 

www.adidas-Group.de/corporate _governance am gleichen Tag dauerhaft 
zugänglich gemacht haben.  
 
 
Intensive Beratung und Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Jahresabschlusses der adidas AG 2008  

Die KPMG hat den gemäß § 315a HGB nach IFRS aufgestellten und um einen 
Konzernlagebericht ergänzten Konzernabschluss geprüft und mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Dies gilt auch für den nach 
den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss 2008 der adidas AG 
und den Lagebericht. 
 
Die Abschlussunterlagen und der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands 
sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben dem 
Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegen. Sie wurden 
zunächst am 27. Februar 2009 vom Prüfungsausschuss und dann in unserer 
Bilanzsitzung am 3. März 2009 vom Aufsichtsratsplenum eingehend geprüft und 
im Beisein des Abschlussprüfers erörtert. Der Abschlussprüfer berichtete uns 
über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung der Abschlüsse mit den vom 
Prüfungsausschuss für das Jahr 2008 vereinbarten Prüfungsschwerpunkten, 
darunter insbesondere die Ordnungsmäßigkeit der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Jahresabschlüsse, die Wertminderungstests des Goodwills und 
der immateriellen Vermögenswerte sowie die Vollständigkeit der 
vorzunehmenden Anhangsangaben zu den Finanzinstrumenten nach IFRS 7. Er 
stand uns für Fragen sowie weitere ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach 
eigener Überprüfung des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht 
sowie des Jahresabschlusses der adidas AG mit dem Lagebericht sind wir zu 
dem abschließenden Ergebnis gekommen, dass keine Einwendungen zu 
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erheben sind. Wir haben daher in Übereinstimmung mit der Empfehlung des 
Prüfungsausschusses dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer 
zugestimmt und die vom Vorstand aufgestellten Abschlüsse in unserer 
Bilanzsitzung gebilligt. Der Jahresabschluss der adidas AG war damit 
festgestellt. Wir haben mit dem Vorstand die Dividendenpolitik erörtert und 
dem Gewinnverwendungsvorschlag in Anbetracht der Finanzlage des 
Unternehmens sowie der Erwartungen der Aktionäre und des Kapitalmarkts 
zugestimmt. 
 
 
Dank 

Zum Ende unserer fünfjährigen Amtszeit, die mit Beendigung der 
Hauptversammlung am 7. Mai 2009 ausläuft, sprechen wir dem Vorstand, den 
Unternehmensleitungen der Konzerngesellschaften, dem Betriebsrat sowie 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung für ihren hohen 
persönlichen Einsatz, ihre Leistungen und das fortwährende Engagement aus.  
 
 
Für den Aufsichtsrat 
 
Dr. Hans Friderichs 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 
März 2009 
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Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der adidas AG 

gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance 

Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 

 
Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten 
Aktiengesellschaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der 
Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt 
gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ (im folgenden „Kodex“) entsprochen wurde und wird oder 
welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Die Erklärung ist 
den Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der adidas AG haben die letzte 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG am 11. Februar 2008 abgegeben. Die 
nachfolgende Erklärung bezieht sich für den Zeitraum vom 12. Februar bis 8. 
August 2008 auf die Kodex-Fassung vom 14. Juni 2007. Für den Zeitraum ab 
dem 9. August 2008 bezieht sich die nachfolgende Erklärung auf die 
Empfehlungen des Kodex in seiner Fassung vom 6. Juni 2008, die am 8. August 
2008 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat der adidas AG erklären, dass den Empfehlungen der 
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" mit den 
folgenden Abweichungen entsprochen wurde und wird:  
 
• Die D&O-Versicherung für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sieht 

keinen Selbstbehalt vor (Ziffer 3.8). 
 
• Die Vorstandsverträge sehen keine Begrenzung für 

Abfindungszahlungen (Abfindungs-Cap) für den Fall der vorzeitigen 
Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vor (Ziffer 
4.2.3). 

 
• Für Mitglieder des Aufsichtsrats ist keine Altersgrenze vorgesehen 

(Ziffer 5.4.1). 
 
• Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine erfolgsorientierte 

Vergütung (Ziffer 5.4.6). 
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Herzogenaurach, 11. Februar 2009 
 
Für den Aufsichtsrat     Für den Vorstand 
 
- Aufsichtsratsvorsitzender -    - Vorstandsvorsitzender – 
gez. Dr. Hans Friderichs     gez. Herbert Hainer 
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